
 

 

Anpassungen Sozialversicherungsbeiträge 

Änderungen Lohnbeiträge ab 01.01.2011 

Erwerbsersatz (EO) 
Der Beitragssatz für die EO steigt von 0.3 auf 0.5 % des Lohnes. 

Arbeitslosenversicherung (ALV) 
Der Beitragssatz für die ALV steigt von 2.0 auf 2.2 % des Lohnes bis max. CHF 10'500.00 pro Monat oder 

CHF 126'000.00 pro Jahr.  

Für Löhne über CHF 10'500.00 pro Monat, bzw. CHF 126'000.00 pro Jahr wird ein Solidaritätsbeitrag von 

1.0 % eingeführt.  

 

Lohnbeiträge 2011 Arbeitnehmer Arbeitgeber Total 
    

AHV (unverändert) 4.2% 4.2% 8.4% 

IV (unverändert) 0.7% 0.7% 1.4% 

EO  0.25% 0.25% 0.5% 

    

Total AHV / IV / EO 5.15% 5.15% 10.3% 

    

ALV bis ML 10'500 1.1% 1.1% 2.2% 

= JahresHöchstlohn 126‘000    

    

ALVZ ab ML 10‘500 bis 26‘250 0.5% 0.5% 1% 

= Höchstlohn2 126‘000 bis 315‘000    
    

 

Berufliche Vorsorge (BVG) 
Mindestjahreslohn 20‘880.00 

Minimaler koordinierter Lohn 3‘480.00 

Koordinationsabzug 24‘360.00 

Obere Limite des Jahreslohns 83‘520.00 



 

 

Änderungen in der Lohnbuchhaltung 

Zuordnungen und Referenzen (Menupunkt 7) 
Allgemeine Zuordnungen BVG anpassen. Das sind an dieser Stelle reine Informationswerte, welche 

vom System nicht weiterverarbeitet werden. Diese Werte sind  massgebend für die Berechnung BVG-

Beiträge Arbeitnehmer/Arbeitgeber, welche Ihnen von der Pensionskasse mitgeteilt werden. 

 

 

Grund-/Stammdaten (Menupunkt 6) 
Im Lohnartenstamm müssen folgende Abzugsarten und Arbeitgeberbeiträge angepasst werden: 

Arbeitnehmer 

AHV-Beitrag von 5.0500% auf 5.1500% 

 

 
 



 

 

ALV-Beitrag von 1.0000% auf 1.1000%, Berechnungsart Höchst-/Mindestlohn = 1 

Höchst-/Mindestlohn = 126‘000.00 

 

 
 

ALVZ-Beitrag neu definieren mit 0.5000%, Berechnungsart = 2 

Höchst-/Mindestlohn  = 126‘000.00 / Höchstlohngrenze 2 = 315‘000.00 

 

 

Arbeitgeber 

AHV-Beitrag 

ALV-Beitrag 

ALVZ-Beitrag 

 

Die Arbeitgeberbeiträge sind analog Arbeitnehmerabzüge zu definieren. 



 

 

Indizierung Mitarbeiter-Stammdaten (Menupunkt 6) 
Über automatische Indizierung können die geänderten/neu definierten Abzugs- und 

Arbeitgeberlohnarten in die Stammdaten der Mitarbeiter übertragen werden. 

 

Nachfolgend ein Beispiel mit der Indizierung der AHV Arbeitnehmerbeiträge über direkte 

Feldänderung. 

 

Wählen Sie die gewünschte Lohnart an 

und drücken Sie F6 für automatische Indizierung. 

 

 
 

 
 



 

 

Vor der Durchführung der Indizierung wird eine Liste ausgegeben, welche Informationen wie ver-

ändert werden. Die Änderungen sollten geprüft werden. Alle angezeigten Änderungen werden 

danach vorgenommen. 

 

 
 

Für die Beitragsart ALVZ wählen Sie "aktuelle Lohnart in Personal-/Abrechnungsstamm hinzufügen". 

 

 
 

 
 

Sie wird dann an letzter Position der Abzugsarten eingefügt, inkl. Höchstlohngrenzen. 

  


